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Gemeinde Wiefelstede

TOP 9 und TOP 10
Bebauungsplan Nr. 65 I

119. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Wiefelstede-Borbeck, Erweiterung“

hier: 
a) Beschlussfassung zu den Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie von privater Seite 

b) Satzungsbeschluss

Vorlagen: B/1561/2020 & B/1560/2020 

Bau- und Umweltausschuss

15.06.2020
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Übersicht Plangebiet

Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

Planzeichnung Städtebauliches Konzept
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zu den im Zuge der Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) BauGB)

und der Beteiligung der Öffentlichkeit
(§ 3 (2) BauGB)

eingegangenen Stellungnahmen

3Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

Abwägungsvorschläge
nach Themen zusammengefasst
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1. Immissionsschutz (Gewerbelärm)

Belange des Immissionsschutzes 
(Gewebelärm) sind mithilfe 
- eines städtebaulichen Vertrages, 
- einer Verschiebung der Nachtzeiten und
- Eintragung einer Grunddienstbarkeit 
rechtlich nicht ausreichend abgearbeitet 
(LK Ammerland)

Städtebaulicher Vertrag zwischen der 
Gemeinde und der Containerbaumschule 
hat nur eine theoretische Funktion
(da in Ausnahmefällen auch länger 
bewässert werden kann) (Bürger)

Abwägungsvorschläge

Wegen zwingender betrieblicher Gründe der 
Containerbaumschule Gerold Bruns wird gem. TA Lärm die 
Nachtzeit um eine Stunde hinausgeschoben. 

Die Verlegung der Nachtzeit ist für die Containerbaumschule 
unabhängig von dem vorliegenden Bebauungsplan aus 
bauordnungsrechtlichen (Bestandsbebauung) und 
wirtschaftlichen Gründen bereits jetzt notwendig. 

Dieses Vorgehen ist mit dem Landkreis Ammerland und mit 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen abgestimmt.

-> Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm werden im 
Bebauungsplan Nr. 65 I eingehalten

-> Antrag auf Verschiebung der Nachtzeit ist beim LK 
Ammerland zu stellen. 

-> Die textlichen Festsetzungen bleiben unverändert 

Relevante Stellungnahmen
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2. Immissionsschutz (Verkehrslärm)

Belange des Immissionsschutzes 
(Verkehrslärm) sind ausreichend 
berücksichtigt 
(LK Ammerland).

Abwägungsvorschläge

Für die von Straßenlärm betroffenen Bereiche werden 
passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt

- Lärmpegelbereiche II-V 

- textliche Festsetzungen zu Außenwohnbereichen 
(geräuschabgewandte Seite (Südwesten) und / oder 
bauliche Maßnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wände) 

- Textliche Festsetzung zu Schlafräumen (schallgedämpfte 
Lüftungssysteme)

Es sind die gleichen textlichen Festsetzungen zu 
Lärmschutzmaßnahmen wie im Bebauungsplan Nr. 29 II 
„Heidkamp Nord“ (Satzungsbeschluss März 2019)

Relevante Stellungnahmen 
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3. Biotoptypenkarte

Biotoptypenkarte aus dem 
Oktober 2017 (Bürger / 
BUND)

Kartierung im Oktober ist 
nicht sachgerecht. 

Das Vorkommen von 
Kriechendem Hahnenfuß 
und Gänseblümchen lässt 
wertvolleres Grünland 
vermuten, das im Mai/Juni 
verifiziert werden müsste. 

Abwägungsvorschläge

- Um Aussagen zum Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, 
wurde im Oktober 2017 eine Biotoptypenkartierung nach dem 
„Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ durchgeführt.

- Aktualisierung der Biotoptypenkartierung im Juli 2019: 
Intensivgrünland mit Tendenz zum sonstigen feuchten Extensivgrünland

- Der Kriechende Hahnenfuß ist keine Kennart des mesophilen 
Grünlandes, sondern eine nach dem o. g. Kartierschlüssel weit 
verbreitete Grünlandart

- Bedingung für Einstufung als mesophiles Grünland: fünf oder mehr 
Arten der Kennarten in zahlreichen und auf der Fläche verteilten 
Exemplaren  hier nicht gegeben

- Aktualisierung der Biotoptypenkartierung im Juli 2019:
Kennarten des mesophilen Grünlands nur in sehr geringer 
Zahl/Deckung festgestellt;                                                                                        
keine typischen Vertreter von Nasswiesen                                                                   
 deutliche Abgrenzung des vorhandenen Biotoptyps von 
mesophilem Grünland und Nassgrünland möglich

Stellungnahmen 
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SXS: sonstiges 
naturfernes Staugewässer
(technisches Bauwerk)
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Auszug aus § 4 Abs. 1 BauGB
„Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange … sind … zur Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung … aufzufordern.“ 

Auszug aus der Äußerung des Landkreises vom 19.01.2018
„Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung habe ich keine weiteren 
Hinweise.“
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4. Fledermausvorkommen

Fledermausvorkommen bekannt; 
Fledermauserfassungen zwingend erforderlich, 
um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
ausschließen zu können (Bürger / BUND)

Im geplanten Baugebiet und im Abschnitt der 
Holtwiese, die für Straßenverbreiterung 
vorgesehen ist, lassen sich im Frühjahr und 
Sommer erhebliche Fledermausvorkommen 
beobachten

Abwägungsvorschläge

- Vollständiger Erhalt der wertgebenden 
Gehölzstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches

- Textliche Festsetzung zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

„Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume 

[…] durch eine sachkundige Person auf die 

Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie 

auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen.“

- Flugstraßen und Nahrungshabitate unterliegen nicht 
den Vorschriften gem. § 44 BNatSchG

- Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen 
keine Bedenken. 

Relevante Stellungnahmen / Anregungen

9Bebauungsplan Nr. 65 I, 119. FNP-Änderung

BZN: Ziergebüsch aus 
überwiegend nicht 
heimischen Gehölzarten
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5. Amphibienvorkommen

keine faunistischen Untersuchungen 
(Amphibien- und Fledermausvorkommen) 
durchgeführt (Bürger / BUND)

Bedeutende Amphibienvorkommen 
bekannt aufgrund der vorhandenen 
Strukturen (Grünland im Zusammenhang 
mit Teichen und Waldstücken)

Auswirkungen der Planung auf 
Amphibienvorkommen, Laichgewässer 
und Wanderwege nicht abschätzbar

Abwägungsvorschläge

- Aufgrund der Vorprägung des Plangebietes 
(Zugrundelegung der Biotoptypenkartierung zur Ermittlung 
des planungsrelevanten Artinventars) keine Erfassungen 
erforderlich

- Erhalt wertgebender Biotopstrukturen (Teiche, 
Gehölzbestände)

- Wanderwege gehören nicht zu den nach § 44 (1) Nr. 3 
geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten; Wanderwege
werden in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten erst 
dann relevant, wenn die Funktion der Stätte vollständig 
entfällt  hier nicht zutreffend

Relevante Stellungnahmen 
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5. Amphibienvorkommen

Zählung wandernder Amphibien durch 
Anwohner (Wanderung von „Holtwiese“ 
über Wendekreis zum Plangebiet und 
dann Richtung Bruns-Teich und 
Löschteiche) (Bürger / BUND)

Abwägungsvorschläge

- Überwiegend keine Bestimmung der gefundenen 
Individuen auf Artebene; Ausnahme Erdkröte

- Erdkröte ist keine gemeinschaftsrechtliche geschützte Art 
(Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie)

- Biotopausstattung im Geltungsbereich und der Umgebung 
lassen nicht von Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
ausgehen

- Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht einschlägig

- Keine Hinweise seitens der Fachbehörde, 

- Untere Naturschutzbehörde verfügt als Fachbehörde über 
umfangreichste Daten zu Natur und Landschaft, 

Relevante Stellungnahmen 
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5. Amphibienvorkommen

Auswirkungen der Planung auf 
Amphibienvorkommen, 
Laichgewässer und 
Wanderwege nicht abschätzbar

(Bürger / BUND)

Abwägungsvorschläge

Kurzstellungnahme vom Biologen

- Die Hauptüberwinterungshabitate liegen vorwiegend nicht in den 
Hausgärten, sondern im Bereich der Wälder und der sonstigen 
Gehölzbestände, insbesondere jene der in dem nördlichen Gewässer 
siedelnden Population.

- Die in den Hausgärten überwinternden Lurche können auch bei 
Realisierung des Vorhabens weiterhin ungehindert in die beiden 
südlichen Gewässer gelangen, da das Plangebiet außerhalb 
potenzieller Wanderwege liegt.

- Sofern in den Hausgärten überwinternde Lurche zu dem nördlichen 
Gewässer wandern, müssten diese bei Realisierung des Vorhabens 
einige weitere Hausgärten durchqueren.

- Zudem werden aller Voraussicht nach in dem Plangebiet für 
Amphibien neue potenzielle Überwinterungshabitate entstehen, 
wodurch die Wanderrouten ggf. sogar verkürzt würden. 

Relevante Stellungnahmen 
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„Grundsätzlich teilen wir Ihnen mit, dass kein Anlieger aus der Holtwiese sich 

gegen das neue Baugebiet ausspricht, es wird sogar befürwortet –

da es dem Ortsteil Borbeck in jeder Hinsicht weiter bringen würde.“

Auszug aus dem Schreiben der Anlieger vom 24.01.2018
inkl. Unterschriftenliste von 42 Bürgern  
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Satzungsbeschluss

Bebauungsplan Nr. 65 I 119. Flächennutzungsplanänderung
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Satzungsbeschluss

Bebauungsplan Nr. 65 I 119. Flächennutzungsplanänderung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Waldohreule

Bild: Richter

Zwergohreule

Bild: Greiner

Bilder: Brüser
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Zwergohreule
 Zwergohreulen sind in Südeurasien bis Südost-Indonesien, Südwest-Arabien und 

Afrika (außerhalb von Regenwaldgebiete und Wüsten) verbreitet. 
 Die Nominatform ist auch in Südeuropa und Nordafrika verbreitet. 
 Eine Unterart kommt auch in Mitteleuropa vor, hier allerdings in warmen 

Alpentälern. 
 Die Art brütet in Mitteleuropa überwiegend in Höhlen und Halbhöhlen, im Süden 

auch in Gemäuern, Nischen und unter Dächern, die Nutzung von 
Rabenvogelnestern kommt seltener vor.

 Für den Süden wird der Legebeginn mit Ende April dokumentiert, Hauptzeit ist 
jedoch eher Anfang Mai bis Mitte Juni

 Die Brut dauert durchschnittlich 25 Tage. 

Waldohreule 
 Verbreiteter Brutvogel in Mitteleuropa.
 Jagt vorwiegend in offenem Gelände.
 Brütet in kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen, Windschutzstreifen, Einbäumen, 

Parklandschaften und Waldrändern. 
 Nistet in Krähen-, Greifvogel- oder Reihernestern. 
 Legebeginn in Mäusejahren ab Ende Feb./Anfang April, Hauptlegezeit Mitte 

März/Mitte April; in anderen Jahren meist April.
 Brutdauer 25 bis 30 Tage.

Quelle: Bauer, H.-G., Fiedler, W. & E. Bezzel (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas –
Nonpasseriformes, AULA-Verlag, Wiebelsheim.
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19- Die Eule brütet nicht innerhalb des 
Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 65 I 

- Durch die 
Bebauungsplanaufstellung fällt eine 
vergleichsweise geringe Fläche aus 
dem Jagdrevier raus

- Ein ausreichend großes Jagdrevier 
bleibt weiterhin bestehen. 



© Diekmann • Mosebach & Partner

20



© Diekmann • Mosebach & Partner

21



© Diekmann • Mosebach & Partner

22



© Diekmann • Mosebach & Partner

23

Bebauungsplan Nr. 65 I Bebauungsplan Nr. 29 II 
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Bebauungsplan Nr. 65 I Bebauungsplan Nr. 29 II 
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